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Einleitung

A. Ausgangslage und Zielsetzung

„Makler wollen ihren schlechten Ruf polieren“1, „Makler kann sich jeder nen-
nen“2 oder „Feindbild Makler“3 – so betiteln führende deutsche Tages- und 
Wochenzeitungen die Situation des Immobilienmaklers. In der Bevölkerung 
herrscht ein breites Misstrauen gegenüber den Mitgliedern dieser Branche. 
Nicht selten werden die Vorurteile durch unseriöse Makler bestätigt, die ihre 
Kunden durch beschönigende Annoncen und unrealistische Gewinnzusagen 
locken oder ihnen Mängel der Immobilie vorenthalten, um sie so zum Ab-
schluss eines für sie nachteiligen Geschäfts zu bewegen.4 Die Maklerkunden 
sind daher vor unqualifizierter Beratung, zweifelhaften Geschäftspraktiken und 
Täuschungen zu schützen, insbesondere wenn sie als Verbraucher nicht über die 
entsprechende Erfahrung im Geschäftsverkehr verfügen.

Ein weiterer Grund für das Imageproblem liegt in der fehlenden Qualifika-
tion vieler Makler.5 Die vermeintliche Möglichkeit, durch wenig Einsatz eine 
hohe Vergütung zu erlangen, sowie das Fehlen einheitlicher Branchenstandards 
und fachlicher Zugangsvoraussetzungen locken „schwarze Schafe“ auf den 
Markt, die der Branche erheblichen Schaden zufügen. Deren Anteil unter den 
Immobilienmaklern dürfte in den vergangenen Jahren noch deutlich gestiegen 
sein, denn mit dem Immobilienboom sind in Deutschland nicht nur die Preise 
für Häuser und Wohnungen gestiegen, sondern auch die Zahl der Makler.6 Der 
Verbraucher vermag jedoch die unseriösen, unqualifizierten Makler kaum als 

1 FAZ.net, Rhein-Main-Zeitung vom 31. 01. 2010, http://www.faz.net/aktuell/rhein-main/ 
frankfurt/frankfurt-makler-wollen-ihren-schlechten-ruf-polieren-1907508.html (Stand: 25. 04. 
2016).

2 Süddeutsche Zeitung, München, vom 26. 03. 2010, http://www.sueddeutsche.de/muench 
en/der-beruf-immobilienmakler-makler-kann-sich-jeder-nennen-1.5740 (Stand: 25. 04. 2016).

3 Der Spiegel, Ausgabe 15/2013 vom 08. 04. 2013, S. 80 ff.
4 Vgl. etwa Stern.de, Artikel vom 02. 05. 2013: „Die skrupellosen Methoden unseriöser 

Makler“, http://www.stern.de/tv/sterntv/schrottimmobilien-die-skrupellosen-methoden-unseri 
oeser-makler-2005450.html (Stand: 14. 09. 2013).

5 FAZ.net, Rhein-Main-Zeitung vom 31. 01. 2010, (o. Fn. 1); Süddeutsche Zeitung, Mün-
chen, vom 26. 03. 2010, (o. Fn. 2); Ibold, Rn. 3; Schwerdtner/Hamm, Rn. 3.

6 Manager-magazin.de, Artikel vom 30. 04. 2013: „Immobilienmakler in der Identitäts-
krise“, http://www.manager-magazin.de/finanzen/immobilien/a-896541.html (Stand: 25. 04. 
2016).
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solche zu erkennen. Dabei geht es für ihn gerade beim Erwerb einer Immobilie 
um enorme Vermögenswerte, so dass Fehlentscheidungen gravierende finan-
zielle Konsequenzen nach sich ziehen können.

Ziel der vorliegenden Arbeit ist daher herauszufinden, mit Hilfe welcher 
Rechtsinstrumente der Schutz von Verbrauchern im Rechtsverkehr mit Immobi-
lienmaklern gewährleistet werden kann. Hierzu werden das italienische und das 
deutsche Maklerrecht untersucht, um so einen Vergleich der dort vorhandenen 
Schutzmechanismen zu ermöglichen und im Zuge dessen die Unterschiede 
sowie Gemeinsamkeiten der jeweiligen Vorschriften darzustellen und zu hin-
terfragen. Im Zentrum der Untersuchung wird dabei die Vermittlung von Kauf- 
oder Mietverträgen über Immobilien stehen.

Der Vergleich dieser beiden Rechtsordnungen ist eine besondere Heraus-
forderung, da sich unterschiedliche gesetzliche Regelungsansätze gegenüber-
stehen, die umfassend durch die Rechtsprechung geprägt und stetig weiterent-
wickelt werden. Bereits die in den jeweiligen Rechtssystemen herrschenden 
Grundverständnisse von der Maklertätigkeit sind auf den ersten Blick gegen-
sätzlich und bedürfen einer eingehenden Untersuchung. Zudem bewegt sich 
Verbraucherschutz stets an der Grenze zwischen Privatrecht und öffentlichem 
Recht. Gerade das italienische Maklerrecht verknüpft hier die Instrumente des 
Zivil- und öffentlichen Rechts in einer Weise, die nicht nur für die deutsche 
Rechtsordnung richtungsweisende Impulse geben könnte.

Ungeachtet ihres schlechten Rufes üben Makler eine wichtige volkswirt-
schaftliche Funktion aus.7 Sie vermitteln gegenläufige Interessen am Markt und 
ermöglichen so das Aufeinandertreffen von Angebot und Nachfrage.8 Folglich 
kommt dem Maklerrecht eine große praktische Bedeutung zu, insbesondere im 
Bereich der Immobilienvermittlung.9 Trotz seiner enormen Relevanz ist dieses 
Rechtsgebiet in der deutschen wie in der italienischen Rechtsordnung nur dürf-
tig geregelt und wird durch eine umfangreiche Kasuistik der Rechtsprechung 
sowie durch Vorschriften des Öffentlichen Rechts ergänzt. Die Anwendung der 
so entwickelten Grundsätze auf den individuellen Einzelfall ruft bereits im na-
tionalen Kontext Unsicherheiten hervor, insbesondere für Laien. Zusätzliche 
Schwierigkeiten entstehen für Kunden bei Auslandsgeschäften, wenn der Zu-
gang zum Markt durch räumliche Entfernung, Sprachbarrieren und vor allem 
unterschiedliche Rechtssysteme erschwert wird.

7 Nach Informationen des Statistischen Bundesamtes setzten im Jahr 2013 in Deutschland 
21.618 Unternehmen im Bereich der Vermittlung von Immobilien für Dritte etwa 6,37 Mrd. 
Euro um, vgl. Strukturerhebung im Dienstleistungsbereich, Grundstücks- und Wohnungs-
wesen, 2013, S. 21 f; https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Dienstleistungen
Finanzdienstleistungen/Branchenberichte/GrundWohnungswesen.html (Stand: 25. 04. 2016).

8 Knieper, NJW 1970, 1293 (1295).
9 Looschelders, Rn. 766.
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Schließlich handelt es sich bei der Immobilienvermittlung um eine Branche, 
die für Verbraucher mit besonderen Risiken verbunden ist und deren Kom-
plexität dazu führt, dass die Kunden auf die Kompetenz eines Spezialisten 
angewiesen sind.10 Hinzu kommt, dass potentielle Käufer oder Mieter, die ein 
bestimmtes Objekt mieten oder kaufen möchten, häufig der Inanspruchnahme 
des vom Immobilienanbieter eingeschalteten Maklers nicht entgehen können. 
Da außerdem das Vorliegen eines Dreipersonenverhältnisses und die Erfolgs-
abhängigkeit der Provision Anreize zu Fehlverhalten des Maklers setzen, ist der 
Verbraucherschutz im Maklerrecht von herausragender Bedeutung. Dennoch 
ist das Verbraucherrecht im Dienstleistungsbereich allgemein, vor allem aber 
im Bereich Bauen und Wohnen, nur lückenhaft geregelt.11 Vor diesem Hinter-
grund kann eine Untersuchung der jeweiligen nationalen Schutzmechanismen 
abstrakte Kriterien für einen wirksamen Schutz der Maklerkunden und gegebe-
nenfalls auch wichtige Erkenntnisse für den Verbraucherschutz im Dienstleis-
tungsbereich allgemein liefern.

B. Methodik und Gang der Untersuchung

Für die rechtsvergleichende Untersuchung wird ein funktionaler Ansatz ge-
wählt.12 Den Ausgangspunkt der Betrachtung bilden nicht die Vorschriften des 
eigenen Rechts, sondern der zugrunde liegende wirtschaftlich-soziale Kon-
flikt. Im vorliegenden Fall ist dies die Schutzbedürftigkeit von Verbrauchern 
bei der Inanspruchnahme immobiliennaher Dienstleistungen. Herauszuarbeiten 
ist demnach, welche Regelungen eine entsprechende gesellschaftliche Funk-
tion einnehmen. Im Anschluss lässt sich beurteilen, inwieweit die verfolgten 
Zwecke von den Normen der verschiedenen Rechtssysteme erreicht werden.

Die folgende Untersuchung widmet sich also im Schwerpunkt den Mecha-
nismen zum Schutz der Verbraucher im italienischen und deutschen Makler-
recht. Dabei ist diese konkrete Fragestellung jedoch nicht isoliert zu betrachten, 
sondern das Gesamtsystem der jeweiligen Rechtsordnungen zu berücksichtigen. 
Denn für die rechtsvergleichende Erörterung einer eingegrenzten Rechtsfrage 
sind die Erfassung rechtssystematischer Zusammenhänge und das Verständnis 
von Eigenheiten des nationalen Rechts erforderlich.13

Eingangs gilt es somit in Teil 1 die Grundlagen des Maklerrechts in Italien 
und Deutschland ausführlich zu erläutern. Nach einem kurzen Rückblick auf die 
historischen Ursprünge des Maklerwesens und die Entwicklung der Maklerfigur 

10 So auch Grassi, S. 143 f.
11 Vgl. Tonner in: Tamm/Tonner, § 4, Rn. 71.
12 Näher zur Funktionalen Rechtsvergleichung: Koch/Magnus/Winkler v. Mohrenfels, § 13 

II 2; Zweigert/Kötz, § 3 II.
13 Koch/Magnus/Winkler v. Mohrenfels, § 13 II 1.
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in den zivilrechtlichen Kodifikationen steht das Berufsbild des Immobilienmak-
lers im Zentrum der Betrachtung. Hier werden zunächst der Gegenstand der 
Maklertätigkeit sowie die wesentlichen Eigenschaften des Maklerverhältnisses 
verglichen, welche das jeweilige Leitbild des Maklers in den beiden Rechts-
ordnungen prägen. Anhand dieser Kennzeichen kann sodann eine Abgrenzung 
der Maklertätigkeit zu ähnlichen Berufsbildern erfolgen. Im Anschluss wird die 
Entwicklung des Tätigkeitsprofils in der modernen Praxis erläutert, die in Ita-
lien und Deutschland zu Abweichungen vom gesetzlichen Leitbild der Makler-
tätigkeit führen. Welche Probleme sich hieraus ergeben, zeigt sich unmittelbar 
anhand der darauf folgenden Untersuchung, die sich der dogmatischen Einord-
nung des Rechtsverhältnisses zwischen dem Makler und den beiden am Haupt-
geschäft interessierten Parteien widmet. Schließlich werden die sich aus dem 
Maklerverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten der Parteien erörtert, wobei 
der Anspruch auf Provisionszahlung eine besondere Bedeutung einnimmt.

Ausgangspunkt der Untersuchung wird stets das italienische Recht sein. Ein 
Austritt aus dem vertrauten Rechtssystem sowie eine objektive Betrachtung der 
unbekannten Rechtsordnung ermöglichen ein besseres Verständnis der jewei-
ligen Systematik und sind für den späteren Vergleich förderlich.

Nachdem die Grundzüge des Maklerrechts in Italien und Deutschland dar-
gestellt und somit ein umfassendes Bild der jeweiligen Maklerfigur gezeichnet 
wurden, können anschließend in Teil 2 der Untersuchung die zentralen Instru-
mente zur Gewährleistung des Verbraucherschutzes herausgearbeitet werden. 
Vorab wird die Überlegung angestellt, warum überhaupt der Verbraucher im 
Rechtsverkehr mit Immobilienmaklern besonders schutzwürdig ist und welche 
der für ihn bestehenden Gefahren dem System innewohnen. Sodann werden die 
jeweiligen Regelungskomplexe des italienischen und deutschen Rechts erläu-
tert, welche diesen Gefahren entgegenwirken sollen. Dabei wird insbesondere 
das Zusammenwirken von Zivilrecht und öffentlichem Recht hervorgehoben. 
Im Zentrum der Untersuchung stehen Berufszulassungs- und Ausübungsrege-
lungen sowie Mechanismen zum Schutz vor missbräuchlichem Maklerverhal-
ten. Da nicht jede Form des Fehlverhaltens betrachtet werden kann, sind exem-
plarisch diejenigen Instrumente herauszugreifen, die für den Verbraucherschutz 
besonders relevant sind.

Im Rahmen dieser Betrachtung werden zunächst die verbraucherschützen-
den Instrumente des italienischen Rechts eingehend erörtert, woraufhin die 
Regelungen des deutschen Rechts zum Vergleich herangezogen werden. Die 
jeweiligen Regelungskomplexe werden daraufhin in einer vergleichenden Zu-
sammenfassung einander gegenüber gestellt, sodass die Unterschiede sowie 
Übereinstimmungen in der Erreichung der zugrunde liegenden gesellschafts-
politischen Zwecke hervorgehoben werden können. Auf diesen Vergleich stützt 
sich schließlich die abstrakte Analyse in Teil 3 der Arbeit, die den Schutz des 
Verbrauchers als Fall der Qualitätssicherung betrachtet. In diesem Zusammen-
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hang werden grundlegende Qualitätsstandards der Maklertätigkeit sowie Mittel 
zu deren Durchsetzung bestimmt und in einem Ausblick auf ihre Praxistaug-
lichkeit hin überprüft. Dabei spielt auch die Frage, ob das Maklerrecht nicht 
insgesamt neu zu systematisieren ist, eine Rolle.





Teil 1

Grundzüge des Immobilienmaklerrechts  
in Italien und Deutschland

A. Der rechtliche Rahmen für die Tätigkeit  
von mediatore und Makler

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für Makler werden zunehmend durch das 
Unionsrecht geprägt. Bislang fehlt es zwar an speziellen Regelungen, die auf 
die Vermittlung von Immobilien zugeschnitten sind, doch mittelbar gewinnen 
unionsrechtliche Vorgaben, insbesondere solche, die eine Verstärkung des Ver-
braucherschutzes bezwecken, auch für Immobilienmakler an Bedeutung. So hat 
die Umsetzung der Richtlinie 93/13/EWG über missbräuchliche Klauseln in Ver-
braucherverträgen1 zu einer Ausweitung der Kontrolle Allgemeiner Geschäfts-
bedingungen und mithin zu einer Einschränkung der einseitigen vertraglichen 
Gestaltungsmöglichkeiten von Immobilienmaklern geführt.2 Im wettbewerbs-
rechtlichen Bereich sind supranationale Bezüge etwa für die Maklerwerbung 
infolge der Richtlinie 2005/29/EG über unlautere Geschäftspraktiken3 sowie 
der Richtlinie 2006/114/EG über irreführende und vergleichende Werbung4 
vorhanden. Darüber hinaus können die Regelungen der Richtlinie 2011/83/EU 
über die Rechte der Verbraucher5 für Immobilienmakler bedeutsam werden.

In erster Linie wird der europäische Einfluss auf die rechtlichen Rahmen-
bedingungen für Immobilienmakler jedoch durch die Richtlinie 2006/123/EG 

1 Richtlinie 93/13/EWG DES RATES vom 5. April 1993 über mißbräuchliche Klauseln in 
Verbraucherverträgen, ABl. 1993 Nr. L 095, S. 29.

2 Näher zur AGB-Kontrolle im deutschen Recht in Teil 2, Kapitel D. IV. bzw. im italie-
nischen Recht in Teil 2, Kapitel C. III.

3 Richtlinie 2005/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Mai 2005 
über unlautere Geschäftspraktiken im binnenmarktinternen Geschäftsverkehr zwischen Un-
ternehmen und Verbrauchern und zur Änderung der Richtlinie 84/450/EWG des Rates, der 
Richtlinien 97/7/EG, 98/27/EG und 2002/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
sowie der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates, ABl. 
2005 Nr. L 149, S. 22.

4 Richtlinie 2006/114/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 12. Dezember 
2006 über irreführende und vergleichende Werbung, ABl. 2006 Nr. L 376, S. 21.

5 Richtlinie 2011/83/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 
2011 über die Rechte der Verbraucher, ABl. 2011 Nr. L 304, S. 64.
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über Dienstleistungen im Binnenmarkt6 spürbar. Die Dienstleistungsrichtlinie 
zielt auf eine Erleichterung des freien Dienstleistungsverkehrs sowie die Wahr-
nehmung der Niederlassungsfreiheit durch Dienstleistungserbringer bei gleich-
zeitiger Gewährleistung einer hohen Qualität von Dienstleistungen ab.7 Im 
unionsrechtlichen Kontext wird die Tätigkeit des Maklers den Dienstleistungen 
zugeordnet,8 so dass die in Umsetzung der Dienstleistungsrichtlinie ergangenen 
nationalen Vorschriften des italienischen und deutschen Rechts sich in vielfa-
cher Weise auf die Rechtsbeziehungen von Maklern auswirken. Dies betrifft 
beispielsweise die auch vom Makler einzuhaltenden Informationsstandards im 
Sinne des Art. 22 der Dienstleistungsrichtlinie,9 vor allem aber die jeweiligen 
Beschränkungen des Zugangs zum Maklerberuf. Nationale Anforderungen an 
die berufliche Qualifikation des Maklers und an die Ausübung der Maklertätig-
keit können den grenzüberschreitenden Vertrieb der Dienstleistung oder die 
Niederlassung des Dienstleisters in einem anderen Mitgliedstaat behindern.10

Die Berücksichtigung unionsrechtlicher Vorgaben sowie der Grundfreihei-
ten, insbesondere der Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit, ist somit 
im Rahmen einer vergleichenden Betrachtung des italienischen und deutschen 
Maklerrechts unumgänglich.11

In Italien ist das zivile Maklerrecht in den Art. 1754 bis 1765 Codice civile 
(c. c.) geregelt. Diese Vorschriften enthalten vor allem eine Definition der Mak-
lertätigkeit sowie die maßgeblichen Voraussetzungen des Provisionsanspruchs. 
Daneben sind hier einzelne Pflichten des Maklers festgelegt, insbesondere in 
Art. 1759 Abs. 1 c. c. eine Informationspflicht gegenüber den Kunden. Da der 
Codice civile jedoch nur einen groben rechtlichen Rahmen für das Makler-
verhältnis festlegt, ergänzt die Rechtsprechung die knappen gesetzlichen Re-
gelungen und prägt damit das nationale italienische Maklerrecht grundlegend. 
Darüber hinaus hat die italienische Praxis die Figur des Maklers über die ge-
setzlichen Vorschriften hinaus weiterentwickelt.12

Neben den Normen des Zivilgesetzbuchs existieren in der italienischen 
Rechtsordnung detaillierte berufsrechtliche Vorschriften für Makler. Insbeson-

6 Richtlinie 2006/123/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 12. 12. 2006 
über Dienstleistungen im Binnenmarkt, ABl. 2006 Nr. L 376, S. 36; in der italienischen Rechts-
welt bisweilen „Direttiva Bolkestein“ genannt, vgl. D’Ettore/Marasciulo, S. 36 f. Dies geht 
zurück auf den ursprünglichen Vorschlag für die Richtlinie, der unter dem damals zuständigen 
Kommissar Frits Bolkestein ausgearbeitet worden war, Streinz/Leible in: Schlachter/Ohler, 
Einleitung, Rn. 30.

7 Eisenmenger in: Stober/Paschke, Rn. 1317.
8 Micklitz, EWS 1995, 296 (297); Schmidt-Kessel, GPR 2008, 63 (70); vgl. auch Müko-

Roth, § 652, Rn. 8.
9 Zur Umsetzung in der deutschen DL-InfoV siehe Teil 2, Kapitel D. I. 3.
10 Bericht der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament – Der Stand des 

Binnenmarktes für Dienstleistungen, KOM/2002/0441 endg., S. 6 f.
11 Art. 56 und 49 AEUV.
12 Näher hierzu in Kapitel C. IV. 2.
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dere das Gesetz vom 3. Februar 1989, Nr. 39/1989 zur Regelung des Makler-
berufs13 hat bedeutende Neuerungen mit sich gebracht und damit das bisherige 
gesetzliche Leitbild maßgeblich verändert.14 Seither ist der gewerbliche wie der 
gelegentliche Makler zur Eintragung in ein Register verpflichtet, wobei die Re-
gistrierung an bestimmte fachliche und persönliche Voraussetzungen geknüpft 
ist. Einzig der in das Register eingetragene Makler hat einen Anspruch auf den 
Erhalt der Provision. Obendrein enthält das Gesetzes Nr. 39/1989 eine Regelung 
von Inkompatibilitätstatbeständen sowie Einschränkungen bei der Verwendung 
von Vertragsformularen und Vordrucken durch den Makler.15

Seit Einführung des Gesetzes Nr. 39/1989 wurden die berufsrechtlichen Vor-
schriften durch zahlreiche Rechtsakte ergänzt und modifiziert. So hat das Gesetz 
Nr. 57/200116 zu vereinzelten Änderungen im Hinblick auf die fachlichen Vo-
raussetzungen für eine Eintragung in das Maklerregister sowie auf die Regelung 
von Inkompatibilitätstatbeständen geführt.17 Die Neuerungen des decreto-legge 
Nr. 223/2006, umgesetzt im Gesetz Nr. 248/2006,18 berührten die Tätigkeit des 
Immobilienmaklers insofern, als dass die infolge des Gesetzes Nr. 39/1989 ein-
geführten Kommissionen wieder abgeschafft wurden.19 Umfangreichere Aus-
wirkungen auf das öffentliche Maklerrecht hatte das zur Umsetzung der Dienst-
leistungsrichtlinie 2006/123/EG erlassene decreto legislativo20 vom 26. 03. 2010 
(Nr. 59).21 Trotz Abschaffung des Maklerregisters bleiben die grundlegenden 
Voraussetzungen für den Zugang zum Maklerberuf jedoch bestehen. Die Ein-
tragung in das Maklerregister wurde lediglich durch eine Eintragung in das 
Unternehmensregister bzw. das allgemeine Verzeichnis für wirtschaftliche und 
administrative Daten ersetzt. Einzelheiten des formellen Zugangsverfahrens re-
gelt fortan das decreto ministeriale vom 26. Oktober 2011.22

Schließlich gewinnen im Rahmen von Rechtsverhältnissen zwischen Immo-
bilienmaklern und Verbrauchern die Vorschriften des Codice del consumo an 
Bedeutung, vornehmlich die Bestimmungen über missbräuchliche Klauseln in 
Art. 33 ff Codice del consumo.

13 Gazzetta Ufficiale, 9. Februar 1989, Nr. 3.
14 Zaccaria, RIW 1995, 106 (108); näher zur Entwicklung der Maklerfigur in Italien in 

Kapitel C. IV. 1.
15 Näher hierzu in Teil 2, Kapitel C. I.
16 Gesetz vom 05. März 2001, Nr. 57/2001 zur Öffnung und Regulierung der Märkte, 

Gazzetta Ufficiale, 20. März 2001, Nr. 66.
17 Näher hierzu in Teil 2, Kapitel C. I. 1.c und C. I. 2.
18 Gazzetta Ufficiale, 11. August 2006, Nr. 186.
19 Vgl. Teil 2, Kapitel C. I. b.bb.
20 Gesetzesvertretendes Dekret, im italienischen Recht den einfachen Gesetzen gleich-

gestellt, vgl. Eccher/Schurr/Christandl, S. 44.
21 Decreto legislativo di attuazione della direttiva 2006/123/CE, veröffentlicht in Gazzetta 

Ufficiale Nr. 59 vom 23. 04. 2010, S. O. Nr. 75.
22 Näher zu den Auswirkungen des decr. leg. vom 26. 03. 2010 (Nr. 59) sowie dem Ver-

fahren für den Zugang zum Maklerberuf in Teil 2, Kapitel C. I. 1.b.


